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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Baruka 50 EC

1.1. Produktidentifikator

0R40-Y0GX-R00W-6AVMUFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
STEFES GmbHFirmenname:

Straße: Wendenstr. 21b
Ort: D-20097 Hamburg

Telefon: Telefax:+49 (0)40 5330833-0 +49 (0)40 5330833-29
info@stefes.euE-Mail:
ThomsenAnsprechpartner: 25Telefon:

E-Mail: info@stefes.eu
www.stefes.euInternet:
Abteilung ProduktsicherheitAuskunftgebender Bereich:

STEFES GmbH: +49 (0)40 5330833-0 (08:00-17:00 Uhr); Vergiftungszentrale 
Mainz: +49 (0)6131 19240

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizität: Akut Tox. 4
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 1
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Gefahrenhinweise
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
P301 BEI VERSCHLUCKEN:
P308 BEI Exposition oder falls betroffen:
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt und Behälter bzw. PAMIRA zuführen.

Sicherheitshinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Es liegen keine Informationen vor.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-Einstufung

>50 %64742-94-5 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert

265-198-5 649-424-00-3

Asp. Tox. 1; H304

5,58 %100646-51-3 quizalofop-P-ethyl

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H312 H302 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilBezeichnungCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

100646-51-3 5,58 %quizalofop-P-ethyl

inhalativ:  LC50 = 5,8 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  ATE = 1100 mg/kg; oral:  LD50 = 1010 
mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen
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Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
Verursacht schwere Augenschäden.

Nach Augenkontakt

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Kein Erbrechen auslösen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid.

Geeignete Löschmittel

Keinen starken Wasserstrahl benutzen.
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz
betreten. Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden.
Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Notfallmaßnahmen: Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. Umgebung räumen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder 
öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation oder 
Wasserläufe gelangen lassen. Produkt nicht in der Umwelt verbreiten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen 
oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserläufe 
zu verhindern.

Für Rückhaltung
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Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder
Kieselgur aufsaugen. Aufschaufeln oder aufkehren. Aufschaufeln und in geeigneten
Behältern zur Entsorgung bringen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Falls das Produkt in
die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. Auslaufende Flüssigkeit in fest verschließbaren Behältern 
sammeln. Bei Freisetzung großer Mengen: freigesetzten Feststoff in verschließbare Behälter füllen. 
Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur Entsorgung sammeln.

Für Reinigung

Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.

Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände
und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Von Hitze,
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Vorsichtig handhaben.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch hands gründlich waschen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Nach Handhabung des Produkts
immer die Hände waschen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Behälter und zu befüllende Anlage erden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen
treffen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von:
Direkte Sonnenbestrahlung. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch
ist. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen
halten. Unter Verschluss aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Unverträgliche Produkte: Starke Basen. Starke Säuren.

Unverträgliche Materialien: Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.

Zusammenlagerungshinweise

Lagertemperatur: 4°C bis 35°C.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 
empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 
mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Benutzung von Schutzkleidung.
Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Atemschutz

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: bernsteinfarben

charakteristischGeruch:

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:

>100 °CFlammpunkt:

Entzündbarkeit
nicht anwendbarFeststoff/Flüssigkeit:

nicht anwendbarGas:

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.
Explosionsgefahren

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

>400 °CZündtemperatur:

nicht bestimmtZersetzungstemperatur:

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.
Brandfördernde Eigenschaften

pH-Wert: nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit: nicht bestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln
nicht bestimmt
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nicht bestimmtVerteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,021 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Weitere Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

keine/keiner
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

100646-51-3 quizalofop-P-ethyl

RatteLD50 1010 
mg/kg

The Pesticide Manualoral

ATE 1100 
mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Aerosol LC50 5,8 mg/l Ratte

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

quizalofop-P-ethyl100646-51-3

Akute Fischtoxizität 96 h The Pesticide 
Manual

LC50 >0,5 
mg/l

Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle)

Akute 
Crustaceatoxizität

48 h The Pesticide 
Manual

EC50 0,29 
mg/l

Daphnia

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

100646-51-3 4,61quizalofop-P-ethyl

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
(quizalofop-P-ethyl)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 9

Klassifizierungscode: M6
Sondervorschriften: 274 335 375 601
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Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
Beförderungskategorie: 3

90Gefahrnummer:
Tunnelbeschränkungscode: -

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
(quizalofop-P-ethyl)

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 9

M6Klassifizierungscode:
274 335 375 601Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(quizalofop-P-ethyl)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 9

274, 335, 969Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ): 5 L
Freigestellte Menge: E1
EmS: F-A, S-F

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
(quizalofop-P-ethyl)

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 9

Sondervorschriften: A97 A158 A197 A215
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

Y964Passenger LQ:
Freigestellte Menge: E1
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964IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
450 LIATA-Maximale Menge - Passenger:
964IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
450 LIATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

JaUMWELTGEFÄHRDEND: 

quizalofop-P-ethylGefahrauslöser:

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU:

E2 Gewässergefährdend

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 
JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
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BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SpezifikationLCS SU PC PROC ERC AC TF

Herbizide für den 
Pflanzenschutz, 
einschließlich 
Holmzerstörer und 
Moosvernichter

1 27 5 2 0 Herbizid 1 F, PW 121

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)

Druckdatum: 29.10.2021 D - DERevisions-Nr.: 1,0

https://stefes.eu/

